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PROTOKOLL DER GEMEINDEVERSAMMLUNG DER POLITISCHEN GEMEINDE SCHLEINIKON

VOM 17. JUNI 2026

Beginn

Ort

Leitung

Protokoll

Gäste

20.00 Uhr

Saal Gemeindehaus Schleinikon

Florina Böhler, Gemeindepräsidentin

Thomas Holl, Gemeindeschreiber

Geschäfte:

1. Genehmigung derJahresrechnung 2025

2. Genehmigung der Abrechnung des Verpflichtungskredites für das Projekt «Ersatz Wasserlei-

tung Dachsleren - Wasen»

3. Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2026-2030

4. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
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Begrüssung

Gemeindepräsidentin Florina Böhler begrüsst alle anwesenden Stimmberechtigten zur heutigen Ge-

meindeversammlung.

Sie erwähnt, dass die Einladung zur Gemeindeversammlung inkl. Traktandenliste, sowie den Anträgen

und Weisungen des Gemeinderates und den Abschieden der RPK, den Stimmberechtigten rechtzeitig

zugestellt wurde.

Die Einladung wurde am 13. Mai 2026 auf der Homepage der Gemeinde Schleinikon als amtliches

Publikationsorgan publiziert. Die Akten lagen seit dem 13. Mai 2026 am Schalter der Gemeindeverwal-

tung zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden, vorgeschlagen und gewählt:

Sektor Eingang: Andreas Utzinger, Steindlerweg 13, 8165 Schleinikon

Sektor Fenster: Nicole Diday, Hinterdorfweg 3, 8165 Schleinikon
inkl. Tisch Vorsitz (ohne GS)

Die Stimmenzähler melden:

Sektor Eingang: 18
Sektor Fenster: 19

Die Gemeindepräsidentin orientiert die Versammlung, dass zum Zeitpunkt der Zahlung 37 stimmbe-

rechtigte Personen anwesend sind.

Es sind 3 nichtstimmberechtigte Personen anwesend.

Alle Personen haben auf separaten Stühlen Platz genommen. Der Gemeindeschreiber sitzt beim Ge-

meinderat.

Die Versammlung wird angefragt, ob jemand eine Änderung zur Traktandenliste wünscht. Es wird

keine Änderung verlangt.
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TRAKTANDUM 1:

Genehmigung derJahresrechnung 2025

Gemäss den einleitenden Worten der Gemeindepräsidentin, Frau Florina Böhler, wird dieses Ge-

schaft durch die Finanzvorsteherin Ursula Egli vertreten. Sie erteilt ihr das Wort für weitere Erläuterun-

gen.

Gemeinderätin Ursula Egli erläutert anhand einer Bildpräsentation die verschiedenen Bereiche der Jah-

resrechnung 2025 und erklärt, in welchen Bereichen es zu Abweichungen gegenüber dem Budget kam

und was die Gründe dafür sind. Im Weiteren wird auf den beleuchtenden Bericht verwiesen.

Sie empfiehlt die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die Gemeindepräsidentin verweist auf den Abschied der RPK. Die RPK beantragt der Gemeindever-

Sammlung ebenfalls die Genehmigung der Jahresrechnung 2025. Sie erteilt der RPK das Wort.

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission, Herr Mario Furrer, geht kurz auf die Jahresrech-

nung 2025 ein. Er bestätigt den Stimmberechtigten den Abschied der RPK mit der Empfehlung zur
Genehmigung derJahresrechnung 2025.

Diskussion

Die Gemeindepräsidentin eröffnet die Diskussion und fragt die Versammlung an, ob Fragen oder An-

träge gestellt werden.

Seitens der Versammlung erfolgen keine Wortbegehren.
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Abstimmung

Die Gemeindepräsidentin nimmt die Abstimmung vor.

Die Gemeindeversammlung beschliesst grossmehrheitlich ohne Gegenstimmen:

1. Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Schleinikon mit Aufwendungen von

CHF 5'938'165.42 und Erträgen von CHF 7'270'284.31 in der Erfolgsrechnung wird genehmigt.

2. Die Nettoinvestitionen von CHF 20'420.90 im Verwaltungsvermögen und CHF 0.00 im Finanzver-

mögen werden genehmigt.

3. Der Ertragsüberschuss von CHF 1'332'118.89 der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewie-

sen, welches sich per 31. Dezember 2025 auf CHF 6'761'559.04 vermehrt.

4. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 14'061'710.56 aus.

Mitteilung an:
Finanzverwaltung

Akten
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TRAKTANDUM 2:

Genehmigung der Abrechnung des Verpflichtungskredites für das Projekt

«Ersatz Wasserleitung Dachsleren - Wasen»

Gemeinderat Daniel Hirt, Tiefbauvorstand erläutert das Traktandum und macht ergänzende Ausfüh-

rungen anhand von Folien zur gemeinderätlichen Vorlage.

Er empfiehlt der Gemeindeversammlung diese Vorlage zu genehmigen

Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die Gemeindepräsidentin verweist auf den Abschied der RPK. Die RPK empfiehlt der Gemeindever-

Sammlung ebenfalls die Genehmigung der vorliegenden Kreditabrechnung. Sie erteilt der RPK das

Wort.

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission, Herr Mario Furrer, geht kurz auf die Kreditabrech-

nung ein. Er bestätigt den Stimmberechtigten den Abschied der RPK mit der Empfehlung zur Geneh-

migung der vorliegenden Kreditabrechnung.

Diskussion

Die Gemeindepräsidentin eröffnet die Diskussion und fragt die Versammlung an, ob Fragen oder An-

träge gestellt werden.

Seitens der Versammlung erfolgen keine Wortbegehren.
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Abstimmung

Die Gemeindepräsidentin nimmt die Abstimmung vor.

Die Gemeindeversammlung beschliesst grossmehrheitlich ohne Gegenstimmen:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt «Ersatz Wasserleitung Dachsleren - Wasen» im Gesamtbe-

trag von CHF 268'573.90 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Von der Kreditunterschreitung von CHF 111'426.10 wird zustimmend Kenntnis genommen.

3. Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Gemeinderat beauftragt.

Mitteilung an:
Finanzverwaltung

Akten
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TRAKTANDUM 3:

Erneuerungswahl der Mitglieder des Wahlbüros der Gemeinde Schleinikon für

die Amtsdauer 2026 - 2030

Der Gemeinderat bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Wahlbüros, die durch die Gemeindever-

Sammlung offen zu wählen sind (Art. 34 i. V. Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2).

Es wurde dazu aufgerufen, dass wer wahlfähig ist und Interesse an einer Wahl ins Wahlbüro Schleini-

kon hat, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden. Fünf bisherige Mitglieder haben sich bei der

Gemeindeverwaltung Schleinikon gemeldet. Ihnen sei an dieser Stelle der beste Dank ausgesprochen,

dass sie sich wieder für dieses Amt zur Verfügung stellen. Es sind dies:

• Frau Regula Kupfer, 1975, Hinterdorfweg 3, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Nadja Mock, 1978, Lägerenstrasse 7, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Brigitta Pfister Bücher, 1959, Lägerenstrasse 14, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Elsbeth Werder, 1978, Leibachweg 6, 8165 Schleinikon (bisher)
• Frau Manuela Zürcher, 1970, Hofwis 6, 8165 Schleinikon (bisher)

Das Wahlverfahren richtet sich nach Art. 26 Gemeindegesetz. Die stimmberechtigten Personen, die an

der Gemeindeversammlung sind, sind nicht an die oben aufgelisteten Wahlvorschläge gebunden und

können weitere Personen vor oder während der Versammlung vorschlagen. Bleibt es bei den obigen

Wahlvorschlägen oder ziehen einzelne Personen ihre Kandidatur zurück, werden die obigen oder die

verbleibenden Personen als gewählt erklärt. Ergeben sich mehr Wahlvorschläge als Stellen zu besetzen

sind (also mehr als fünf Wahlvorschläge) erfolgt die Wahl in einem Wahlgang mit offener Wahl. Die
Vorgeschlagenen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Die stimmberechtigten Personen

haben so viele Stimmen, wie Stellen zu besetzen sind (also insgesamt fünf Stimmen) und können je-

weils nur eine Stimme pro Person abgeben. Wer am meisten Stimmen erhält, ist gewählt.

Gemeindepräsidentin Florina Böhler erläutert das Abstimmungsprozedere und macht ergänzende

Ausführungen. Dagegen werden keine Einwendungen erhoben.

Diskussion

Die Gemeindepräsidentin eröffnet die Diskussion und fragt die Versammlung an, ob weitere Wahlvor-

schlage, Fragen oder Anträge gestellt werden.

Seitens der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen.
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Wahl:

Die Gemeindepräsidentin stellt somit fest, dass die vorgeschlagenen Personen einstimmig als Mitglie-

der für das Wahlbüro Schleinikon für die Amtsdauer 2026-2030 gewählt sind. Es sind dies:

• Frau Regula Kupfer, 1975, Hinterdorfweg 3, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Nadja Mock, 1978, Lägerenstrasse 7, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Brigitta Pfister Bücher, 1959, Lägerenstrasse 14, 8165 Schleinikon (bisher)

• Frau Elsbeth Werder, 1978, Leibachweg 6, 8165 Schleinikon (bisher)
• Frau Manuela Zürcher, 1970, Hofwis 6, 8165 Schleinikon (bisher)

Mitteilung an:

Finanzverwaltung

Akten
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TRAKTANDUM 4:

Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Gemeindepräsidentin Florina Böhler führt aus, dass keine Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz ein-

gegangen ist.
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SCHLUSS DER VERSAMMLUNG

Informationen über Rechtsmittel

Aufforderung an die Stimmenzähler betr. Unterschrift des Protokolls

Die Gemeindepräsidentin kommt zum Abschluss der Versammlung.

Sie verweist die Anwesenden über die möglichen Rechtsmittel (eingeblendet auf der Leinwand im Ge-

meindesaal):

Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte sind mit einem Stimmrechtsrekurs innert

5 Tagen ab amtlicher Publikation der Ergebnisse der heutigen Gemeindeversammlung an den Be-

zirksrat Dielsdorfzu richten.

Sie fragt die Versammlung an, ob Einwendungen wegen Verletzung von Vorschriften über die poli-

tischen Rechte und ihre Ausübung angebracht werden. Solche Einwendungen sind an der Versamm-

lung vorzubringen. Es werden keine Einwendungen vorgebracht.

Rekurs bei Rechtsverletzungen, wegen unrichtiger und ungenügender Feststellung des Sachverhalts

sowie Unangemessenheit des angefochtenen Beschlusses ist innert 30 Tagen, wiederum ab amtli-

eher Publikation) an den Bezirksrat Dielsdorf zu richten. Es sind nur Personen stimmberechtigt, die

vom Entscheid betroffen sind.

Begehren um Berichtigung des Protokolls sind mit einer Aufsichtsbeschwerde innert 30 Tagen, ab

amtlicher Publikation, an den Bezirksrat Dielsdorfzu richten.

Die Gemeindepräsidentin ersucht die Stimmenzähler auf, das Protokoll nach dessen Fertigstellung wäh-

rend der Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu prüfen und zu unterzeichnen.

Schluss der Versammlung: 20.30 Uhr
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SCHLUSSWORT DER GEMEINDEPRÄSIDENTIN

Zum Schluss der Gemeindeversammlung, dankt die Gemeindepräsidentin den Stimmbürgerinnen und

Stimmbürgern für das Vertrauen und die Unterstützung. Sie bedankt sich auch bei der RPK und stellt

fest, dass zwischen dem Gemeinderat, der Verwaltung und der RPK ein sehr gutes und offenes Verhältnis

besteht.

Für die Richtigkeit des Protokolls:

NAMENS DERGEMEINDEVERSAMMLUNG Die Stimmenzähler

nTTd Bülilei

Gemeindepräsidentin

^^^^^
Thomas Hall
Gemeindeschreiber

Andreas Utzinger

m^
Nicol'&^Dida/


